
 

 
 
 
 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 88 „Schleidstraße“  
in der Ortschaft Effeld 

 
 

Begründung: 
 

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 

1. Vorgaben zur Planung 
1.1     Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 
„Schleidstraße“ in der Ortschaft Effeld befindet sich am süd-östlichen Rand 
des Stadtteiles Effeld, Schleidstraße, in Nähe der Einmündung zur Mücken- 
straße. 
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke Gemarkung Effeld, Flur 3, Flurstücke 
186 und 187 mit einer Gesamtgröße von 3.155,00 m². Das in diesem Bereich 
vorhandene eingeschossige Wohngebäude (Schleidstraße 50) wird mit einer 
verkleinerten Fläche, jedoch ohne bauliche Veränderung, im Plan- 
gebiet mit einbezogen. 
 
Überalterte und teilweise baufällige Bauteile (Schuppen, Ställe, Gerätehäu-
ser u.ä, ) werden abgebrochen; anfallende Schuttmassen, alte Ausstattun-
gen, Geräte, Sondermüll u.ä. vorschriftsmäßig entsorgt. Die genaue Abgren-
zung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Die Erschließung des Plangebietes ist durch die Schleidstraße sichergestellt. 
 
 

1.2 Jetzige Nutzung 
Das Plangebiet wird zur Zeit als Wiese und Weide sowie in einem kleinen 
Teilbereich als Zier- und Nutzgarten für das bestehende Wohnhaus 
(Schleidstraße 50) genutzt.  
 



Die Schleidstraße weist den Charakter einer Dorfstraße auf mit einer ge-
mischten Bebauung von ein- und zweigeschossigen teilweise giebel- und 
traufständigen Wohnhäusern, mit Anschluss an den Ortskern Effeld. 
 
 

1.3 Planungsanlass und Ziele 
Das gesamte Plangebiet mit Ausnahme des bestehenden Wohnhauses 
Schleidstraße 50 soll in 8 Einzelgrundstücke von ca. 250 – 350 m² parzelliert 
werden. Die Anbindung der Parzellen erfolgt an eine mittig geplante Stich-
/Wohnstraße. Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze nachzuweisen. 
 
Die künftige Bebauung mit zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern soll 
dem Charakter der bestehenden Bebauung der Schleidstraße angepasst 
werden. Das Plangebiet ist zur Zeit eine brachliegende Fläche mit abbruch-
reifen Altbauten. 

 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen seitens der Stadt Wassenberg keine Be-
denken. 
 
Die künftige geplante Bebauung in der Nähe des Ortskerns würde zur  
wesentlichen Aufwertung der Schleidstraße beitragen. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Wassenberg hat 
daher in seiner Sitzung am 07. September 2016 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 „Schleidstraße“ in der Ortschaft  
Effeld beschlossen, mit der Zielsetzung zur Schaffung für Baurecht für 
Wohnbebauung auf den Grundstücken Gemarkung Effeld, Flur 3, Flurstücke 
186 und 187. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll auf Grundlage des konkreten 
Bebauungs- und Nutzungskonzeptes als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
gemäß § 12 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB aufgestellt werden.  
 
 

1.4 Bestehende verbindliche Bauleitpläne 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes sondern wird erst mit dem Verfahren des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 88 „Schleidstraße“ planungsrechtlich entwickelt. 
 
 

1.5 Bebauungsplanverfahren 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als „Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung“ aufgestellt. 
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung von Planungsverfahren für 
die Innenentwicklung der Städte zum 01. Januar 2007 besteht die Möglich-
keit, gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) Bebauungspläne der Innenent-



wicklung unter folgenden Voraussetzungen im sogenannten „beschleunigten 
Verfahren“ durchzuführen: 
 
- Der Bebauungsplan muss für die Wiedernutzbarmachung von Flächen 

der Nahverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung 
aufgestellt werden;  

- Die Größe der zulässigen Grundfläche darf 20.000,00 m² nicht über-
schreiten (im Einzelfall bis 70.000,00 m²;  

- Es darf keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den Gesetzen über die Umweltverträglichkeitsprüfung beste-
hen;  

- Es dürfen keine europäischen Schutzgebiete nach FFH oder Vogelschutz-
richtlinien betroffen sein. 

 
 Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür sind in vollem Umfang erfüllt: 

- Das Plangebiet liegt innerhalb eines im Zusammenhang besiedelten bzw. 
bebauten Bereichs; 

- Der Schwellenwert von 20.000,00 m² zulässiger Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird bei weitem 
nicht erreicht; der Plangeltungsbereich umfasst insgesamt nur rd. 
3.150,00 m²; 

- Es sind auch keine Vorhaben geplant, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen; 

- Es ergeben sich ebenfalls keine Ausschlussgründe für das beschleunigte 
Verfahren aufgrund des § 13a Abs. 1 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB); 

- Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaft- 
licher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Natura – 2000 – Gebiete) werden durch die 
Bebauungsplanaufstellung nicht beeinträchtigt. 
 
Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens gelten verschiedene ver-
fahrensmäßige Erleichterungen. Im beschleunigten Verfahren wird u.a. 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) abgese-
hen. Die Pflicht zur Erstellung eines Umweltberichtes besteht nicht. Rele-
vante umweltbezogene Belange sind jedoch weiterhin zu ermitteln, zu 
bewerten und in die städtebauliche Gesamtabwägung einzustellen. Ein 
Ausgleich des mit der Bebauungsplanaufstellung vorbereitenden Eingriffs 
in die Natur ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) gesetz-
lich nicht erforderlich.  Im beschleunigten Verfahren können die Rege-
lungen für das vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) angewendet werden.  

 
 

2. Städtebaulicher Entwurf 
Das Konzept sieht die Erschließung des Gebietes, ausgehend von der Schleidstraße, 
über eine private Stichstraße mit Wendeanlage nach RAST 06 (Richtlinie für die An-
lage von Stadtstraßen) vor. Der Querschnitt ist mit 4,50 m Breite für die geplanten 
8 zweigeschossigen Wohngebäude ausreichend bemessen. 



 
  Rechtsgrundlagen 
  Dem Bebauungsplan liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

- Baugesetzbuch (BauGB), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl.I, 
S. 3634) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
       vom 21. November 2017 (BGBl. I, S. 3786) 

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990  
BGBl. 1991  I, S. 58) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
04. Mai 2017 (BGBl. I, S. 1057) 

- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ( Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018 ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. August 
2018(GV. NRW. S. 421),  

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.Dezember 2018 (GV. NRW. S. 
759 ) 

- Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge- 
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW, S. 933) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG ) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I, S. 3434) 

- Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. 
NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05. November 2015 
(GV. NRW. S. 741) 
 
 
Alle Gesetze und Verordnungen in den zur Zeit gültigen Fassungen. 

 
 
 
 
 
Wassenberg, den 06. Januar 2020 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Sendke  

 
 


